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Änderungen dieser Allgemeinen Anweisung 

Die für Bauen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, diese Allgemeine 

Anweisung zu ändern, soweit es sich um redaktionelle Änderungen handelt oder soweit 

es als Folge der Änderung anderer Rechts- und Verwaltungsvorschriften erforderlich 

wird. Darüber hinausgehende Anpassungen erfolgen im Einvernehmen mit den 

jeweiligen Senatsverwaltungen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. 


